
n - 1920 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
:; t 

dc§ Nationalrates XVII, Oesclzsebunllllpcriode 

Republik Österli'eidu 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 353.110/53-1/6/89 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament 
1017 Wie n 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (0222) 66 15/0 
OVA: 0000019 

23. Juni 1989 

36~"IPAB 

j989 -06- 26 

zu 3~BSIJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Bergmann und Kollegen haben am 

8. Mai 1989 unter der Dr. 3695/J an mich eine schriftliche par­

lamentarische Anfrage betreffend unzulängliche Arbeitsbedingun­

gen im Haus-, Hof- und Staatsarchiv am Minoritenplatz gerich­

tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche Einschränkungen in der zeitlichen und sachlichen 
Benutzbarkeit der Bibliothek des Haus-, Hof- und Staats­
archivs am Minoritenplatz sind erfolgt? 

2. Welche weiteren Einschränkungen sind beabsichtigt? 

3. Halten Sie eine derartige Einschränkung der Benutzbarkeit 
der Bibliothek für vereinbar mit einem funktionierenden 
Archivbetrieb? 

4. Soll das Haus-, Hof- und Staatsarchiv am Minoritenplatz 
auch in Zukunft funktionsfähig bleiben und wenn ja, welche 
Maßnahmen werden Sie dafür anordnen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Einleitend verweise ich auf meine Beantwortung der Anfrage 

Nr. 3539/J der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. stix, Motter in 

gleicher Angelegenheit. 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Es bestehen keine Einschränkungen in der zeitlichen und sach~ 

lichen Benützbarkeit dieses Archivs. 

Es ist lediglich beabsichtigt, jene Bücher, die nicht für den 

Dienstbetrieb benötigt werden, im Einvernehmen mit dem Direktor 

des Haus-, Hof- und staatsarchivs in das Zentralarchiv zu über­

siedeln. Der Bibliothek des Haus-, Hof- und staatsarchivs wird 

weiterhin eine Reihe von Katalogen zur Verfügung stehen. Eine 

übersiedlung der Kataloge kommt nur insoweit in Frage, als die 

Benützung der Bibliothek weiterhin voll gewährleistet ist. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß die Bibliothek des 

Haus-, Hof- und staatsarchivs auch in Hinkunft alle jene Auf­

gaben erfüllen wird, die der ungehinderten wissenschaftlichen 

Bearbeitung der Bestände des Haus-, Hof- und staatsarchivs 

dienen. 
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